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Änderungsantrag     HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags:  Hessen Mikroliquidität 
   Hessen Kapital Fonds 
   Hessen Fonds 
 
   Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
 
Einzelplan 07   Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel  07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie 
Buchungskreis: 2695 

 
Förderproduktnummer lt. Leistungsplan 8 
Bezeichnung lt. Leistungsplan   Haftungs- und Beteiligungsfonds 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 1.730,0 +1.200,0 2.930,0 
 Eigene Erlöse 0 - 0 
 Produktabgeltung 1.730,0 +1.200,0 2.930,0 

 
 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
In Nr. 3.1 „Beschreibung des Förderprodukts“ wird: 
- der letzte Absatz gestrichen.  
- als neuer Absatz 4 eingefügt: „Das in 2020 aufgelegte Kreditprogramm Mikroliquidität sowie das Beteiligungsprogramm 
Hessenkapital I werden verlängert und mit den noch nicht an Letztempfänger bewilligten Mitteln auch in 2022 hier abgewi-
ckelt.“ 
 
Kameraler Haushalt:        Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
831 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland    730.000 +1.200.000 1.930.000 

 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
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Begründung des Änderungsantrags:  
 
Das Kreditprogramm Mikroliquidität wird noch bei der WIBank mit den vorhandenen Restmitteln fortgeführt.  
 
Das Programm Hessenfonds ist abgeschlossen. Hierfür müssen noch Abwicklungskosten an die WIBank gezahlt werden. 
 
Der Hessen Kapital Fonds wird mit den an die WIBank ausgezahlten Mitteln fortgeführt. 

 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 
 
 


